
III

(Bekanntmachungen)

KOMMISSION

Aufforderung(en) zur Einreichung von Vorschlägen für indirekte FTE-Maßnahmen im Rahmen des
spezifischen Programms für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration

„Ausgestaltung des Europäischen Forschungsraums“

Wissenschaft und Gesellschaft — Wissenschaftliche Bildung und Berufe 2004

Kennnummer — FP6-2004-Science-and-society-11

(2004/C 230/04)

1. Gemäß dem Beschluss Nr. 1513/2002/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2002 über
das Sechste Rahmenprogramm der Europäischen Gemein-
schaft im Bereich der Forschung, technologischen Entwick-
lung und Demonstration als Beitrag zur Verwirklichung
des Europäischen Forschungsraums und zur Innovation
(2002-2006) (1) nahm der Rat am 30. September 2002
eine Entscheidung über ein spezifisches Programm für
Forschung, technologische Entwicklung und Demonstra-
tion „Ausgestaltung des Europäischen Forschungsraums“
(2002-2006) (2) (nachstehend „spezifisches Programm“
genannt) an.

Nach Artikel 5 Absatz 1 des spezifischen Programms
nahm die Kommission der Europäischen Gemeinschaften
(nachstehend „Kommission“ genannt) am 6. Dezember
2002 für das spezifische Programm ein Arbeitspro-
gramm (3) (nachstehend „Arbeitsprogramm“ genannt) mit
den genauen Zielen sowie wissenschaftlichen und techno-
logischen Prioritäten und einem Zeitplan für die Durchfüh-
rung an.

Nach Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 5. November 2002 über
Regeln für die Beteiligung von Unternehmen, Forschungs-
zentren und Hochschulen an der Durchführung des
Sechsten Rahmenprogramms der Europäischen Gemein-
schaft (2002-2006) (4) sowie für die Verbreitung der
Forschungsergebnisse (nachstehend „Beteiligungsregeln“
genannt) sind Vorschläge für indirekte FTE-Maßnahmen
nach Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen zu
unterbreiten.

2. Die vorliegende(n) Aufforderung(en) zur Einreichung von
Vorschlägen für indirekte FTE-Maßnahmen (nachstehend
„Aufforderung(en)“ genannt) umfasst/umfassen diesen allge-
meinen Teil sowie die im Anhang/in den Anhängen
beschriebenen speziellen Bedingungen. In diesem Anhang/
in diesen Anhängen sind insbesondere die Frist für die

Einreichung der Vorschläge für indirekte FTE-Maßnahmen,
ein vorläufiger Termin für den Abschluss der Bewertungen,
die vorläufige Mittelzuweisung, die jeweiligen Instrumente
und Bereiche, die Kriterien für die Bewertung von
Vorschlägen für indirekte FTE-Maßnahmen, die Mindest-
teilnehmerzahl und eventuelle Beschränkungen angegeben.

3. Natürliche und juristische Personen, die die in den Beteili-
gungsregeln genannten Bedingungen erfüllen und die nicht
unter eine der in Artikel 114 Absatz 2 der Verordnung des
Rates (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 vom 25. Juni 2002
über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan
der Europäischen Gemeinschaften (5) enthaltenen
Ausschlussklauseln fallen (nachstehend „Antragsteller“
genannt), werden hiermit aufgefordert, vorbehaltlich der
Erfüllung der Beteiligungsregeln sowie der Bedingungen
der betreffenden Aufforderung, Vorschläge für indirekte
FTE-Maßnahmen gemäß bei der Kommission einzureichen.

Die Voraussetzungen für die Beteiligung der Antragsteller
werden im Rahmen der Aushandlung der indirekten FTE-
Maßnahme überprüft. Davor müssen die Antragsteller
allerdings eine Erklärung unterzeichnet haben, nach der sie
nicht unter einen der Fälle von Artikel 93 Absatz 1 der
Haushaltsordnung fallen. Darüber hinaus müssen sie der
Kommission die in Artikel 173 Absatz 2 der Verordnung
(EG, Euratom) Nr. 2342/2002 der Kommission vom
23. Dezember 2002 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates über
die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der
Europäischen Gemeinschaften (6) aufgeführten Angaben
übermittelt haben.

Die Europäische Gemeinschaft verfolgt eine Politik der
Chancengleichheit. Auf dieser Grundlage werden Frauen
besonders ermutigt, entweder Vorschläge für indirekte
FTE-Maßnahmen einzureichen oder an der Einreichung
von Vorschlägen für indirekte FTE-Maßnahmen mitzu-
wirken.
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(1) ABl. L 232 vom 29.8.2002, S. 1.
(2) ABl. L 294 vom 29.10.2002, S. 4.
(3) Kommissionsbeschluss K(2002) 4791, geändert durch die Kommis-

sionsbeschlüsse K(2003) 635, K(2003) 998, K(2003) 1951, K(2003)
2708, K(2003) 4571, K(2004) 48 und K(2004) 3330, alle
Beschlüsse unveröffentlicht.

(4) ABl. L 355 vom 30.12.2002, S. 23.
(5) ABl. L 248 vom 16.9.2002, S. 1.
(6) ABl. L 357 vom 31.12.2002, S. 1.



4. Die Kommission stellt den Antragstellern für diese Auffor-
derungen Leitfäden zur Verfügung, die Informationen zur
Abfassung und Einreichung von Vorschlägen für indirekte
FTE-Maßnahmen enthalten. Die Kommission stellt auch
Leitlinien für die Vorschlagsbewertungs- und -auswahlver-
fahren zur Verfügung (1). Diese Leitfäden und Leitlinien
ebenso wie das Arbeitsprogramm und weitere Informa-
tionen zu den Aufforderungen sind bei der Europäischen
Kommission unter folgenden Adressen erhältlich:

Europäische Kommission
The FP6 Information Desk
Generaldirektion RTD
B-1049 Brüssel
fp6@cec.eu.int
Internetadresse: www.cordis.lu/fp6.

5. Vorschläge für indirekte FTE-Maßnahmen können folgen-
dermaßen eingereicht werden:

— als elektronischer Vorschlag über das Elektronische
System für die Einreichung von Vorschlägen (EPSS (2))
auf dem Internet oder

— auf Papierformblättern.

Alle Vorschläge für indirekte FTE-Maßnahmen müssen aus
zwei Teilen bestehen: den Formularen (Teil A) und dem
Inhalt (Teil B).

Vorschläge für indirekte FTE-Maßnahmen können offline
oder online abgefasst und online eingereicht werden. Teil B
der Vorschläge für indirekte FTE-Maßnahmen kann
ausschließlich in PDF („portable document format“, kompa-
tibel mit Adobe Version 3 oder höher mit „embedded
fonts“) eingereicht werden. Komprimierte („gezippte“)
Dateien werden ausgeschlossen.

Zugänglich ist das EPSS-Softwareprogramm (zur Verwen-
dung offline oder online) über die Cordis-Internetseiten:
www.cordis.lu.

Vorschläge für indirekte FTE-Maßnahmen, die online
eingereicht werden und die unvollständig oder nicht lesbar
sind oder Viren enthalten, werden ausgeschlossen.

Versionen von Vorschlägen für indirekte FTE-Maßnahmen,
die auf beweglichen elektronischen Speichermedien (z. B.
CD-ROM, Disketten), per Fax oder per E-Mail eingereicht
wurden, werden ausgeschlossen.

Vorschläge für indirekte FTE-Maßnahmen können auch
unter Verwendung der Formblätter im Leitfaden für
Antragsteller (nachstehend „auf Papier“ genannt) oder unter
Verwendung der Offline-Version des EPSS abgefasst und
eingereicht werden.

Vorschläge für indirekte FTE-Maßnahmen, die auf Papier
eingereicht wurden und die unvollständig sind, werden
ausgeschlossen.

Weitere Einzelheiten zu den verschiedenen Vorschlags-
einreichungsverfahren können Sie Anhang J der Leitlinien
für die Vorschlagsbewertungs- und -auswahlverfahren
entnehmen.

6. Vorschläge für indirekte FTE-Maßnahmen, die auf Papier
per Post eingereicht werden, müssen bei der Kommission
unter der nachstehenden und als solcher ausgewiesenen
Adresse eingehen:

„FP6 — Research Proposals“
(Kennnummer des Aufrufs: FP6-2004-Science-and-society-
11)
Europäische Kommission
B-1049 Brüssel.

Bei Zustellung von Hand oder durch Vertreter (einschließ-
lich privater Kurierdienste (3)) muss die nachstehende und
als solche ausgewiesene Adresse verwendet werden:

„FP6 — Research Proposals“
(Kennnummer des Aufrufs: FP6-2004-Science-and-society-
11)
Europäische Kommission
Rue de Genève, 1
B-1140 Brüssel.

7. Vorschläge für indirekte FTE-Maßnahmen müssen bei der
Kommission spätestens am in der betreffenden Aufforde-
rung angegebenen Stichtag für die Einreichung und zu der
dort angegebenen Uhrzeit eingehen. Vorschläge für indi-
rekte FTE-Maßnahmen, die nach diesem Stichtag und
dieser Uhrzeit eingehen, werden von der Bewertung ausge-
schlossen.

Vorschläge für indirekte FTE-Maßnahmen, die die Voraus-
setzungen hinsichtlich der in der betreffenden Aufforde-
rung angegebenen Mindestteilnehmerzahl nicht erfüllen,
werden ausgeschlossen.

Dasselbe gilt für jegliche sonstige Zulassungskriterien, die
im Arbeitsprogramm genannt sind.

8. Bei mehrfacher Einreichung ein und desselben Vorschlags
prüft die Kommission nur die Fassung, die als letzte vor
Ablauf der in der entsprechenden Aufforderung genannten
Einreichungsfrist (Stichtag und Uhrzeit) eingegangen ist.

Sollte ein und derselbe Vorschlag für eine indirekte FTE-
Maßnahme auf Papier und in elektronischem Format (d. h.
online) eingereicht werden, prüft die Kommission nur den
in elektronischer Fassung eingereichten Text.

9. Sofern dies in der entsprechenden Aufforderung vor-
gesehen ist, könnten Vorschläge für indirekte FTE-
Maßnahmen bei einer künftigen Bewertungsrunde berück-
sichtigt werden.

10. Beim gesamten Schriftverkehr zu einer Aufforderung (z. B.
bei Nachfragen oder bei Einreichung eines Vorschlags für
eine indirekte FTE-Maßnahme) ist unbedingt die Kenn-
nummer der Aufforderung anzugeben.
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(1) K(2003) 883 vom 27.3.2003, zuletzt geändert durch K(2004) 3337
vom 1.9.2004.

(2) Das EPSS soll den Antragstellern bei der Ausarbeitung und Ein-
reichung von Vorschlägen in elektronischer Form helfen.

(3) Ist bei einem Kurierdienst eine Telefonnummer des Empfängers
anzugeben, nennen Sie bitte folgende Nummer: (32-2) 299 81 73
(Frau Geneviève Wilmot).



ANHANG

1. Spezifisches Programm: Ausgestaltung des EFR.

2. Tätigkeit: Wissenschaft und Gesellschaft.

3. Aufforderungstitel: Wissenschaftliche Bildung und Berufe 2004.

4. Kennnummer: FP6-2004-Science-and-society-11.

5. Datum der Veröffentlichung: 15. September 2004.

6. Einreichungsfrist: 15. Dezember 2004, 17.00 Uhr (Brüsseler Ortszeit).

7. Gesamte vorläufige Mittelzuweisung: 3 Mio. EUR.

Instrument (1) (in Mio. EUR)

CA, SSA 3

(1) STREP = spezielles gezieltes Forschungsprojekt, CA = Koordinierungsmaßnahme, SSA = Maßnahme zur gezielten Unterstüt-
zung.

8. Bereich und Instrumente: Vorschläge werden zu den nachstehend genannten Themen erbeten: In der Tabelle sind
lediglich die Kurztitel enthalten. Eine ausführliche Beschreibung der Themen ist im Arbeitsprogramm zu finden.

Verweis auf Thema (im Arbeitsprogramm) Kurztitel Instrument Vorläufiger EG-
Beitrag (Mio. EUR)

4.3.4.3 a) i), ii) und iii) Wissenschaftliche Bildung
und Berufe 2004

SSA, CA 3

9. Mindestteilnehmerzahl (1):

Instrument Mindestzahl

CA Drei unabhängige Rechtspersonen aus drei verschiedenen MS oder AS, darunter
mindestens zwei MS oder ACC.

SSA Eine Rechtsperson aus einem MS oder AS.

10. Teilnahmebeschränkung: Keine. Ferner kann sich jede Rechtsperson, die in einem anderen Drittland als den in
Artikel 6 Absatz 2 der Beteiligungsregeln genannten ansässig ist (Rechtspersonen in Ländern, die ein Abkommen
über wissenschaftliche und technische Zusammenarbeit geschlossen haben, können von Rechts wegen teilnehmen),
über die festgelegte Mindestzahl der Teilnehmer aus Mitgliedstaaten oder assoziierten Ländern hinaus an dieser
Aufforderung beteiligen, wenn diese Beteiligung für die vorgeschlagene Tätigkeit nützlich oder notwendig ist. Die
Gemeinschaft kann einen Beitrag zu den Kosten einer solchen Beteiligung leisten.

11. Konsortialvereinbarung: Teilnehmer an FTE-Maßnahmen, die sich aus dieser Aufforderung ergeben, brauchen
keine Konsortialvereinbarung zu schließen.

12. Bewertungsverfahren:

— Die Bewertung wird als einstufiges Verfahren durchgeführt.

— Die Vorschläge werden nicht anonym bewertet.

13. Bewertungskriterien: Siehe Anhang B des Arbeitsprogramms zu den für das jeweilige Instrument geltenden
Kriterien (auch zur Gewichtung der Bewertungskriterien, zu den Mindestpunktzahlen sowie zur mindestens zu
erreichenden Gesamtpunktzahl).

14. Vorläufige Bewertung und Auswahlfristen:

— Bewertungsergebnisse: Diese werden voraussichtlich innerhalb von 4 Monaten nach dem Einreichungsschluss
vorliegen.

— Vertragsabschluss: Die ersten Verträge im Zusammenhang mit dieser Aufforderung werden voraussichtlich
innerhalb von 8 Monaten nach dem Einreichungsschluss in Kraft treten.
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(1) MS = Mitgliedstaaten der EU; AS (einschließlich ACC) = assoziierte Staaten (einschließlich der assoziierten Bewerberländer);
ACC = assoziierte Bewerberländer.
Jede Rechtsperson mit Sitz in einem Mitgliedstaat oder einem assoziierten Staat, die die erforderliche Mindestteilnehmerzahl aufbringt,
kann alleiniger Teilnehmer einer indirekten Maßnahme sein.


